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Fachliche Auseinandersetzung mit der Einwendung vom 11.10.2017; GZ. BMVIT-

820.378/0017-IV/IVVS4/2017; (79. Heinrich Mayr, 80. Astrid Mayr, 81. Berta Mayr, 82. Floren-

tina Mayr) 

Fachbereich Boden (Agrarwesen) Dipl. Ing. Anton Jäger 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Zu Punkt D31.469  

Verwiesen wird auf die Stellungnahme im UVP-Gutachten zu Punkt D31.475.  

Daher: Warum ich die Existenz der Einschreiter abgesehen von der Größe der verbleibenden Restliegenschaft nicht 

gefährdet sehe, liegt auch darin begründet, dass im nachfolgenden Grundeinlöseverfahren auf Grund der gesetzlichen 

Vorgaben dafür Sorge zu tragen ist, dass der Grundeigentümer in seinem Vermögen vor und nach Grundbeanspruchung 

gleich gestellt sein muss. Das bezieht sich auch auf die Beurteilung einer Wertminderung der verbleibenden Restliegen-

schaft.  

Die konkreten Beurteilungen der Beanspruchung und die daraus resultierenden Entschädigungen sind aber nicht Ge-

genstand des UVP-Verfahrens sondern des nachfolgenden Grundeinlöseverfahrens. 

Zu Punkt D31.470 

Die (überschlägigen) flächenmäßigen Beurteilungen des SV basieren auf der Planunterlage LIMA-UV-1010SP-02-0003-

F00-final. Die auf diesem Plan eingezeichnete Begleitstraße ist in der Abschätzung der dauernden Flächenbeanspru-

chung berücksichtigt. 

Zu Punkt D31.473 

Aus Sicht des SV kann dazu nicht mehr gesagt werden, als bereits im UVP-Gutachten und in der Verhandlungsschrift 

dargelegt. 

Zu Punkt D31.476 

Laut UVE-Operat ist vorgesehen, dass auch in der Bauphase die Wegebeziehungen und Zufahrten zu den Grundstü-

cken aufrechterhalten werden. 

Grundsätzlich ist die Grundbeanspruchung im Detail mit Beurteilung der daraus resultierenden wirtschaftlichen Nachteile 

für die Eigentümer und Bewirtschafter nicht Thema des UVP-Verfahrens sondern des Grundeinlöseverfahrens. 

Zu Punkt D31.477 

Im gegenständlichen Verfahren kann zur Frage der Wegebeziehungen nur das gesagt würden, was im UVP-Gutachten 

bereits zu diesem Punkt und nunmehr ergänzend zum vorhergehenden Punkt D31.476 ausgeführt wurde.  

Zu Punkt D31.478 

Aus Sicht des SV kann dazu nicht mehr gesagt werden, als bereits im UVP-Gutachten dargelegt. 

Grundsätzlich ist die Grundbeanspruchung im Detail mit Beurteilung der daraus resultierenden wirtschaftlichen Nachteile 

für die Eigentümer und Bewirtschafter nicht Thema des UVP-Verfahrens sondern des Grundeinlöseverfahrens. 

Zu Punkt D31.479 

Aus Sicht des SV kann dazu nicht mehr gesagt werden, als bereits im UVP-Gutachten dargelegt. 

Zu Punkt D31.480 
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Stellungnahme des SV für das Fachgebiet Boden (Agrarwesen): 

Aus Sicht des SV kann dazu nicht mehr gesagt werden, als bereits im UVP-Gutachten und in der Stellungnahme in der 

Verhandlung zu Punkt D31.473 dargelegt. 

Zu Punkt D31.482 

Dem SV im UVP-Verfahren obliegt keine Planungsfunktion. Der berechtigten Forderung der Grundeigentümer nach 

fachgerechter Zwischenlagerung des Bodenabtrages kann nur entsprochen werden, wenn die dafür benötigten Lagerflä-

chen im Projektumfeld zur Verfügung stehen.  

Zu Punkt D31.483 

Seitens des SV für Boden (Agrarwesen) wird der Behörde vorgeschlagen, zwingend vorzuschrieben, dass die während 

des Baues vorübergehend beanspruchten Flächen auf Dauer der vorübergehenden Beanspruchung und die in der Be-

triebsphase außerhalb der Gleisanlagen verbleibenden Böschungs- und Randflächen sowie die ökologischen Aus-

gleichsflächen auf Bestandsdauer der Anlagen jeweils in einem Pflegezustand zu halten sind, dass die Entwicklung von 

Neophyten verhindert wird. 

Zu Punkt D31.484 

Bezüglich zu erwartender Belastungen auf Grund von Staubimmissionen aus dem Baustellenbetrieb wird auf Gutach-

ten/Stellungnahmen des SV Luft und Klima (KL) im Fragenbereich 2 zu den Fragen M2.4, N2.4 und N2.10 verwiesen. 

Eine punktuelle Überwachung des Staubeintrags in der Bauphase ist im unmittelbaren Nahbereich zu Baustelleneinrich-

tungsflächen und bei Produktionsflächen mit besonders staubsensiblen Früchten (z.B. Tee, Wein, Gemüse) notwendig. 

Die diesbezüglichen Auflagen im Hinblick auf Schutz von Böden und landwirtschaftlichen Nutzflächen werden seitens 

des SV Luft und Klima (KL) in Abstimmung mit dem SV Boden (Agrarwesen) vorgeschlagen. 

Im UVE-Operat sind umfangreiche Maßnahmen zur Verhinderung von unzulässigen Emissionen in Bau- und Betriebs-

phase dargestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird zwingend vorgeschrieben. Zur Sicherstellung einer konse-

quenten Maßnahmenumsetzung im Bereich Boden (Agrarwesen) ist der Behörde außerdem vorgeschlagen, zwingend 

vorzuschreiben, dass Beweissicherung und begleitende Kontrolle der Umsetzung durch einen externen Sachverständi-

gen erledigt werden.  

Damit ist aus Sicht des SV für das Fachgebiet Boden (Agrarwesen) sichergestellt, dass an das Baufeld angrenzende 

Flächen durch keine unzulässigen Immissionen beeinträchtigt werden. 

Zu Punkt 31.485 

Aus Sicht des SV kann dazu im gegenständlichen Verfahren nicht mehr gesagt werden, als bereits im UVP-Gutachten 

(Grundsätzlich ist die Grundbeanspruchung im Detail mit Beurteilung der daraus resultierenden wirtschaftlichen Nachtei-

len für die Eigentümer und Bewirtschafter nicht Thema des UVP-Verfahrens sondern des Grundeinlöseverfahrens) und 

in der Stellungnahme in der Verhandlung zu Punkt D31.485 dargelegt. 

Zu Punkt D31.489 

Dieser Punkt ist seitens des Gutachtens erneut gänzlich unbeantwortet geblieben, sodass die Einschreiter davon ausge-

hen, dass sich die Sachverständigen dieser Einwendung anschließen. 

Zu Punkt D31.490 

Es wird auf die Stellungnahme zu Punkt D31.469 verwiesen. 

 




